
 

 
 
 

 
 

 
VEREINFACHTER SPENDENNACHWEIS 
 
 
Bei Spenden bis 300 Euro dient dieser Beleg in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug als Zuwendungsbe-
stätigung (Spendenquittung) zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt. 
 

Empfänger: 
Aktion Zivilcourage e. V., Lange Straße 43, 01796 Pirna 
 
Bankverbindung: 
IBAN: DE 25 8505 0300 0221 1858 44, BIC: OSDDDE81XXX
 
Art der Zuwendung: Geldzuwendung 

 
Wir sind wegen Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 
Völkerverständigungsgedankens, wegen der allgemeinen Förderung des demokratischen Staatswesens, 
der Förderung der Jugendhilfe, der Erziehung, der Kriminalprävention, der Volks- und Berufsbildung 
einschließlich der Studentenhilfe, der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge 
und Vertriebene, der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, von Kunst und Kultur und des 
bürgerschaftlichen Engagements nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum 
Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Pirna StNr. 210/141/04272, vom 4. Januar 2024 für den 
letzten Veranlagungszeitraum 2010 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 
Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 
 
Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO wurde vom 
Finanzamt Pirna, StNr. 210/141/04272 mit Bescheid vom 03.06.2022 nach § 60a AO gesondert 
festgestellt. Wir fördern nach unserer Satzung die internationale Gesinnung, der Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens, die allgemeine Förderung des 
demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich der Abgabenordnung, die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke, Förderung der Hilfe 
für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte und für Flüchtlinge,  Förderung der Jugendhilfe, Kunst und 
Kultur, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der 
Kriminalprävention. 
 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf al-
len Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedanken, zur allgemeinen Förderung des demokra-
tischen Staatswesens, zur Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Kriminalprävention, Volks- und Berufs-
bildung einschließlich der Studentenhilfe, zur Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für 
Flüchtlinge und Vertriebene, zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern, von Kunst und Kultur und 
des bürgerschaftlichen Engagements verwendet wird. 

 
 


